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Blauäugiges
Auslandschweizersekretariat

Im Entwurf fur ein Bundesgesetz
über das neue Internationale Privatrecht
kritisierte Prof. Sturm u.a. auch eine
Benachteiligung der Auslandschweizer,
indem fur Trennung oder Scheidung,
wenn beide Ehegatten im Ausland
wohnen, nur dann der schweizerische
Gerichtsstand gegeben ist, wenn es

"unmöglich oder unzumutbar" ist, die
Klage im Ausland zu erheben. Das sei
nicht so schlimm, meint dazu Herr
Ney vom Auslandschweizersekretanat
(in der NZZ), denn "wenn beide
Ehegatten weiterhin im Ausland wohnen,
lasst dies doch darauf schliessen, dass

die Verhaltnisse an Ort und Stelle
nicht die schlechtesten sein müssen".
Von den ernormen Schwierigkeiten, die
Schweizerinnen leider allzuoft haben,
wenn sie im Gastland praktisch rechtlos,
ohne gesellschaftlichen Schutz und vor
allem ohne finanzielle Mittel sind, hat
man offenbar noch nie etwas gehört.
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Ausserordentliche Delegiertenversammlung
am Samstag, 1. März, 10.30 Uhr, HB-Buffet, Bern

Am 16. Marz findet die eidgenossische Abstimmung über den Beitritt der
Schweiz zur UNO statt. Unser Dachverband, der Schweizerische Verband
fur Frauenrechte (SVF), wird aufgrund der Abstimmung der Delegierten eine
offizielle Stellungnahme herausgeben. Vorgesehen ist ein kontradiktorisches
Gesprach zwischen Perle Bugnion-Secretan (pro), Rudolf Friedrich, Alt-Bundesrat

(pro), Claude Frey, Nationalrat (kontra), sowie einer weiteren Gesprachsteil-
nehmerin (kontra).

Am Nachmittag wird die FDP-Steuer initiative (Progression) in Kurzreferaten
mit anschliessender Diskussion behanuelt. Es referieren die Nationalratinnen
Yvette Jaggi und Vreni Spoerry sowie Anny Hamburger (AUF) und Agnes
Sauser-Im Obersteg (SAFFA).

Wir brauchen noch fünf Delegierte fur die Sektion Zurich. Interessierte melden
sich bitte bei Justine Tanner, Tel. 01 /361 90 03.

J
24


	Ausserordentliche Delegiertenversammlung am Samstag, 1. März

